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Einführung

„In vielen Gesetzgebungen ist der weitere
Umfang der Familie festgehalten, und dieser
wird als das wesentliche Band angesehen,
während das andere einer jeden speziellen
Familie dagegen geringer erscheint. […]
Trotzdem ist jede neue Familie das Wesent-
lichere gegen den weiteren Zusammenhang
der Blutsverwandtschaft, und Ehegatten und
Kinder bilden den eigentlichen Kern, im Ge-
gensatz dessen, was man im gewissen Sinne
auch Familie nennt. Das Vermögensverhältnis
der Individuen muß daher einen wesentli-
cheren Zusammenhangmit der Ehe als mit der
weiteren Blutsverwandtschaft haben.“1

I. Die erb- und güterrechtlichen Dimensionen
des Ehegattenerbrechts

Zu den dynamischsten und interessantesten Phänomenen der Privatrechtsdog-
matik zählen die Wandlungen und zunehmenden Verstärkungen des Ehegattenerb-
rechts,2 die sich sowohl über den Verlauf seiner rechtsgeschichtlichen Entwicklung

1 Hegel, § 172 (Zusatz).
2 Außerhalb des Privatrechts besteht zugunsten des überlebenden Ehegatten eine sozial-

rechtliche Sondernachfolge (§§ 56 Abs. 1 Nr. 1, 11 SGB I) in fällige Ansprüche auf laufende
Geldleistungen; dazu s. Sieg, in: FS Hirsch, S. 187 (196 ff.); Schmeling, MDR 1976, 807
(808 ff.); Tegtmeyer, S. 4 ff., 79 ff.; ferner s. MünchKomm-Leipold Einleitung Erbrecht
Rn. 175 ff. Darüber hinaus entfaltet der Ehestatus im Todesfall insbesondere renten-
(§ 33 Abs. 4 Nr. 1 bzw. 2 und § 46 SGB VI), beamtenversorgungs- (§§ 16 ff., 28 BeamtVG)
und steuerrechtliche (§§ 13 Abs. 1 Nr. 4 lit. b, 16 Abs. 1 Nr. 1, 17 Abs. 1, 15 Abs. 1 Nr. 1,
19 ErbStG) Wirkungen zugunsten des überlebenden Ehegatten. Zur grundsätzlichen Mög-
lichkeit einer Rechtsnachfolge im öffentlichen Recht s. Jellinek, System, S. 343; ferner s.
Dietlein, S. 27 ff., 36 ff., 105 ff., 224 ff., 431 ff., 580 ff.; Stadie, DVBl. 1990, 501 (502 ff.);
Peine, DVBl. 1980, 941 (942 ff.); ders., JuS 1997, 984 (985 ff.); Zacharias, JA 2001, 720
(723 ff.); ferner s. MünchKomm-Leipold Einleitung Erbrecht Rn. 164 ff.; Schenke, GewArch
1976, 1 ff. Zur europarechtskonformen Neufassung des § 16 Abs. 2 ErbStG s. BFH, Urteil vom
10.05.2017 – II R 53/14=DStRE 2017, 1226; dazu s.Heurung/Buhrandt/Löckener, ZErb 2018,
89 (90 ff.).



herausgebildet haben als auch rechtsvergleichend zu beobachten sind.3 Im rechts-
technischen Zentrum dieses Ausformungsprozesses steht die Frage, wie eine
Rechtsordnung die Situation organisieren kann, in der eine Ehe durch den Tod eines
Ehegatten aufgelöst wird, alsowelche erb- und güterrechtlichenWirkungen4 die Ehe
in diesem Zusammenhang entfalten und welche gesetzlichen Rechte überhaupt im
Erbfall ipso iure5 an denEhestatus gebunden sein sollen. De lege lata ist der Ehestatus
die Voraussetzung für die Aktivierung des gesetzlichen Erbteils (§ 1931 BGB), des
Voraus (§ 1932 BGB) und des Pflichtteils (§ 2303 BGB).6 Ein Blick auf die ein-
schlägigen Monografien, Kommentare und Lehrbücher zeigt ebenso wie eine
Rundsicht durch die entsprechenden Beiträge in Handwörterbüchern und Periodika,
dass es sich bei der Ausformung dieser Positionen gerade auch wegen des Zusam-
menspiels von Erb- und Güterrecht um eines der rechtstechnisch schwierigsten
Probleme handelt, zu dem bereits eine Fülle von kritischen Reflexions- und Re-
formversuchen hervorgebracht wurde.7

3 Zimmermann, RabelsZ 80 (2016), S. 39 (82) („zum Hauptbegünstigten des Intestaterb-
rechts aufgeschwungen“); ders., JZ 2016, 321 (327) („hat doch derWunsch nachBesserstellung
des überlebenden Ehegatten rechtsordnungsübergreifend eine prägende Kraft entfaltet“);
Dutta, S. 449 f.; H. Lange/Kuchinke, S. 248 ff.; Buchholz, MDR 1990, 375 ff.; Firsching, JZ
1972, 449 (453);Edenfeld, ZEV 2001, 457 (459);Henrich, DNotZ 2001, 441 (442 ff.);Pintens,
ZEuP 2001, 628 (629 ff., 642); Röthel, JZ 2011, 222; dies., 68. DJT 2010, Bd. 1, A 50 f.; zur
rechtsvergleichenden Entwicklung von Ehegattenerb- und Ehegüterrecht in England und
Frankreich s. grundlegend Fröschle, S. 26 ff., 58 ff., 119 ff.

4 Außerhalb des Erb- und Güterrechts wird aufgrund des Ehestatus de lege lata ein den
Anspruch auf ein Hinterbliebenengeld aktivierendes „besonderes persönliches Näheverhältnis“
zum Erblasser vermutet (§ 844 Abs. 3 S. 2 BGB); dazu s. Frank, FamRZ 2017, 1640 ff.; Wit-
schen, JZ 2018, 490 ff. Ferner bewirkt der Ehestatus im Erbfall den Eintritt des überlebenden
Ehegatten in ein vom Erblasser abgeschlossenes Mietverhältnis (§ 563 Abs. 1 BGB); dazu s.
Butenberg, ZMR 2015, 189 ff.; Sternel, ZMR 2004, 713 ff.; Gather, NZM 2001, 57 ff.

5 Zum Schutz der Vermögensinteressen und Persönlichkeitsrechte des überlebenden Ehe-
gatten vor und durch letztwillige Verfügungen des Erblassers s. umfassend und grundlegend
Goebel, S. 51 ff., 339 ff., 387 ff., passim.

6 Zu den erbrechtlichen Folgen von Scheidung und Ehekrise und dem Ausschluss dieser
gesetzlichen Rechte durch § 1933 BGB s. Beisenherz, S. 19 ff., 45 ff., 84 ff., passim. Zum
Ausschluss durch § 1318 Abs. 5 BGB s.Muscheler, Familienrecht, Rn. 278 f.; ders., JZ 1997,
1142 (1148 f.); Tschernitschek, FamRZ 1999, 829 f.; zur passiven Vererblichkeit des nach-
ehelichen Unterhaltsanspruchs des überlebenden Ehegatten nach § 1933 S. 3 i.V.m. §§ 1569 ff.
BGB einschließlich des Versorgungsausgleichs s. Muscheler, Erbrecht Bd. 1, Rn. 1528 ff.

7 Mertens, S. 64 („Eines der schwierigsten erbrechtlichen Probleme“); MünchKomm-
Leipold § 1931Rn. 2: „Die Abgrenzung des Ehegatten- und des Verwandtenerbrechts gehört zu
den wichtigsten, aber auch schwierigsten rechtspolitischen Entscheidungen im Bereich des
gesetzlichen Erbrechts.“; Kipp/Coing, Erbrecht, S. 38 („eines der schwierigsten Probleme des
Erbrechts“); dazu s. Buchholz, MDR 1990, 375 ff.; Kroppenberg, in: Handwörterbuch des
Europäischen Privatrechts Bd. 1, S. 409 (412): „Nicht minder vielgestaltig als die Verwand-
tenerbfolge ist die Position des überlebenden Ehegatten in den Erbfolgeordnungen Europas.“;
Leipold, AcP 180 (1980), S. 160 (210): „Die schwierigste Frage ist nach wie vor das Güter- und
Erbrecht der Ehegatten.“; Zimmermann, RabelsZ 80 (2016), S. 39 (41): „notorisch schwierig
[…] von einem der schwierigsten Regelungsprobleme des Erbrechts die Rede.“Aus der Fülle an
Reflexions- und Reformversuchen seien nur genannt: Röthel, 68. DJT 2010 Bd. 1, A 52 ff.;
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So steht der Gesetzgeber in erbrechtlicher Hinsicht vor der Frage, wie er qualitativ
und in welchem Umfang er quantitativ den überlebenden Ehegatten am Vermögen
des verstorbenen Ehegatten beteiligen soll.8 In concreto misst er dem Ehestatus
zunehmend stärkeres Gewicht bei, je entfernter die mit ihm konkurrierenden Ver-
wandten zum Erblasser stehen. Rechtstechnisch drückt sich dies darin aus, dass der
Erbteil des Ehegatten von einem Viertel neben Verwandten der ersten Ordnung
(§ 1931 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 BGB) auf die Hälfte neben Verwandten der zweiten
Ordnung und neben Großeltern (§ 1931 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 BGB) anwächst, der
Ehegatte bei Vorversterben von Großeltern darüber hinaus die deren Abkömmlingen
nach § 1926 BGB zufallenden Anteile an sich zieht (§ 1931 Abs. 1 S. 2 BGB) und
dieser neben allen entfernteren Verwandten die ganze Erbschaft erhält
(§ 1931 Abs. 2 BGB).9 Dieser Vorrang des Ehegatten gegenüber entfernteren Ver-
wandten findet sich auch bei der Ausgestaltung des mit dem dinglichen Erbteil
verkoppelten und als schuldrechtliches Vermächtnis ausgestalteten Voraus
(§ 1932 Abs. 2 BGB).10 So gebühren dem überlebenden Ehegatten neben den Ver-
wandten der ersten Ordnung außer seinem Erbteil auch die Hochzeitsgeschenke und

Coing, 49. DJT 1972 Bd. 1, A 41 ff.; ferner s. Rauscher, Reformfragen Bd. 1, S. 3 ff.; ders.,
Reformfragen Bd. 2, Teilbd. 1, S. 58 ff.; ders., Reformfragen Bd. 2 Teilbd. 2, S. 17 ff. jeweils
m.w.N.

8 Zur Unterscheidung zwischen Teilungs- und Nutzungsprinzip s. Buchholz, MDR 1990,
375 ff.; Muscheler, Erbrecht Bd. 1, Rn. 1419 f.; Rauscher, Reformfragen Bd. 2 Teilbd. 1,
S. 85 ff.; Metternich, S. 162 m.w.N.

9 Zur Ausgestaltung dieser Erbquoten de lege lata s. MünchKomm-Leipold
§ 1931 Rn. 24 ff.; Staudinger-Werner § 1931 Rn. 20 ff.; Soergel-Stein § 1931 Rn. 15 ff.; Poi-
tiers, JA 2019, 253 ff. Aus der Fülle an Reformüberlegungen, die erbrechtliche Position des
Ehegatten weiter zu verstärken, seien nur genannt: Röthel, 68. DJT 2010, Bd. 1, A 53 f.
(„güterstandsunabhängiges, erhöhtes gesetzliches Erbrecht neben einem oder mehreren Kin-
dern von 1/2“) m.w.N. Dazu s.K.W. Lange, 68. DJT 2010, Bd. 2 Teilbd. 1, L 24 ff.; zuvor bereits
Coing, 49. DJT 1972, Bd. 1, A 42 f.: „Hebtman den gesetzlichen Erbanteil des Ehegatten neben
Abkömmlingen, also Erben der ersten Parentel, auf die Hälfte des Nachlasses an, so müßte er
gegenüber Erben der zweiten Ordnung und Großeltern auf drei Viertel bemessen werden.“;
Bosch, FamRZ 1983, 227 (235); Bühler, DNotZ 1975, 5 (16); Buchholz, MDR 1990, 375 (378);
ferner s. Zimmermann, RabelsZ 80 (2016), S. 39 (81 ff.); Metternich, S. 162 ff. m.w.N. Kri-
tisch zum Erbrecht der Großeltern neben dem Ehegatten s. Staudinger-Werner § 1931 Rn. 26:
„Diese vomGesetz getroffene Regelung erscheintmerkwürdig und unbefriedigend, wenn allein
das zufällige Vorhandensein bzw Nichtvorhandensein von Abkömmlingen des Großelternteils
darüber entscheidet, ob der Anteil dem Ehegatten des Erblassers oder einem anderen Groß-
elternteil zufällt. Dieser Unterschied entbehrt jeder Rechtfertigung […] Lösung wenig folge-
richtig.“ Ferner s. Soergel-Stein § 1931 Rn. 1 („rechtspolitisch generell zweifelhafte, unnötig
komplizierte, für den Erblasser unübersehbare und zu zufälligen Ergebnissen führende Re-
gelung des Erbrechts neben Großeltern.“).

10 Zur Ausgestaltung des Voraus de lege lata s. MünchKomm-Leipold § 1932 Rn. 9 ff.;
Staudinger-Werner § 1932 Rn. 7 ff.; Soergel-Stein § 1932 Rn. 7 ff.;Muscheler, Erbrecht Bd. 1,
Rn. 1464 ff. Zur Anschlussfähigkeit des Voraus für eine Ausdehnung der Position des Ehe-
gatten s. bereits Vorlage No 7 von 1877, S. 58, in: Schubert (Hrsg.), Familienrecht Bd. 3,
S. 1158 („dürfte ein solcher Voraus ein fruchtbarer Gedanke sein.“); ferner s. Zimmermann,
RabelsZ 80 (2016), S. 39 (88): „[…] was das deutsche Recht betrifft, böte die Institution des
,Voraus‘, die entsprechend erweitert werden könne, einen passenden Rahmen.“
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